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Anleitung für die Online-Antragstellung PF, PF KB, KF, RF 

 

 

 

 

 

 

Ihre Projektdaten 

→ Zuerst tragen Sie alle Informationen zu Ihrem Projekt ein. Zuallererst ist der Titel Ihres Projektes 

notwendig. Falls Sie bisher nur mit einem Arbeitstitel arbeiten, kennzeichnen Sie dies bitte. 

→ Unter Zeichnungsberechtigte*r Ansprechpartner*in geben Sie bitte den Namen des 

Hauptverantwortlichen des Projektes an. Diese Person muss professionell freischaffend tätig sein und 

ihren Wirkungskreis und Sitz in Baden-Württemberg haben.  

 

→ Unter „Projektende/Aufführungs- bzw. Premierentermin bitte das genaue Datum des Projektendes 

bzw. des Premierentermins angeben. Übrigens: Alles, was nach der Generalprobe folgt (inkl. 

Premiere, Eintrittsgelder etc.) ist nicht Teil der Förderung.  

 

Außerdem sind folgende Fristen zu beachten: 

- bei Antragstellung bis 15. November darf der früheste Projektbeginn der 15. Januar des 

Folgejahres und der späteste Premierentermin der 31. Dezember des Folgejahres sein  

- bei der Konzeptionsförderung darf der früheste Projektbeginn der 15. Januar des Folgejahres 

der späteste Premierentermin der 31. Dezember drei Jahre später sein 

- bei Antragstellung bis 15. Mai darf der früheste Projektbeginn der 15. Juli des Antragsjahres 

und der späteste Premierentermin der 30. Juni des Folgejahres sein  

→ Nun geben Sie Ihre Zielgruppe sowie Ihr Genre/Ihre Sparte an (hier ist nur eine Auswahl möglich). 
 

 

 

 

Bitte beachten Sie: Diese Anleitung gilt für die Förderprogramme Projektförderung (PF), 

Projektförderung Kulturelle Bildung (PF KB), Konzeptionsförderung (KF) und Regionale Festivals 

(RF). Sie dient als Leitfaden und Unterstützung, um Ihnen den Prozess der Online-Antragstellung 

für ein Förderprogramm des LaFT BW zu erleichtern. 

 

Sie können und sollten Ihre Eingabe während des Vorgangs zwischenspeichern, damit keine 

wichtigen Daten bei möglichen unvorhergesehenen Unterbrechungen verlorengehen können. 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie die Geschäftsstelle des LaFT BW entweder telefonisch von 

Mo. – Do. von 10 – 14 Uhr oder rund um die Uhr per Mail unter info@laftbw.de. 
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→ Zudem wünschen wir uns folgende Angaben: 

- eine Projektbeschreibung (max. 2500 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

- eine Kurzbeschreibung (max. 250 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

- Informationen zu den künstlerischen Aspekten, z. B. welche Kunstformen im Projekt 

angewendet werden etc. (max. 2500 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

- Information über Ihre Projektziele (max. 2500 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

- Informationen zum geplanten Projektablauf, also welche konkreten Aktivitäten und 

Probeneinheiten/-tage im Durchführungszeitrum geplant sind. (max. 2500 Zeichen inkl. 

Leerzeichen) 

- sowie eine PDF-Datei mit wichtigen Informationen zu den beteiligten Akteur*innen des 

Projektes. Konzentrieren Sie sich hierbei auf das Wesentliche und vermeiden Sie bitte 

Dopplungen (max. 5 MB/5 Seiten) 

 

→ Zum Schluss gibt es in 500 Zeichen Platz für weitere Anmerkungen.  
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Veranstaltungsort/Kooperationspartner 

→ Nun müssen Sie die Infos zum Veranstaltungsort bzw. ihrem Kooperationspartner angeben. Wir 

benötigen den Namen des Veranstaltungsorts/Kooperationspartners (Ort der Premiere) und den 

Namen der*des Ansprechpartner*in vor Ort. Zudem können Sie die Art der Institution, die E-Mail-

Adresse der*des Ansprechpartner*in vor Ort sowie die Adresse der Location angeben.  

 

 

Kosten – und Finanzierungsplan 

→ Im Kosten- und Finanzierungsplan geben Sie bitte alle geplanten und bewilligten Fördermittel an, 

unabhängig davon, ob über diese schon entschieden wurde. Runden Sie die angegebenen Beträge 

bitte immer auf volle 100 Euro. Und ganz wichtig: Die Summe der Gesamtkosten und die Summe der 

Finanzierung müssen deckungsgleich sein! Zudem müssen die Angaben im Formular mit dem der 

Antragstellung beigefügten Kosten- und Finanzierungsplan übereinstimmen. 

→ Zuerst geben Sie im Kostenplan die Personalkosten bezogen auf die Anzahl der Personen an.  

Danach folgen die Produktionskosten/Sachkosten sowie weitere Kosten. Unter weitere Kosten 

werden Kosten wie Werbungs- und Verwaltungskosten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, 

Materialkosten, Übernachtungskosten, Reisekosten sowie Fahrtkosten verstanden. 

 



 

Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V.                                                                                          Seite 4 von 5  

 

→ Im Finanzierungsplan sind die Werte für die Antragssumme Landeszuschuss, die Kofinanzierung 

aus öffentlichen Förderungen, die eventuelle Kofinanzierung aus privaten Stiftungen und Sponsoren 

sowie die eventuellen Eigenmittel anzugeben.  

→ Die Förderung erfolgt in Form einer Festbetragsfinanzierung. Es wird vorausgesetzt, dass 
Drittmittelgeber (Stiftungen, Sponsoren, Öffentliche Mittel) Bestandteil der Antragsstellung sind. Eine 
Kofinanzierung aus weiteren Haushaltsmitteln des Landes Baden-Württemberg ist ausgeschlossen. 
Bei der Konzeptionsförderung müssen 30.000,00 Euro Landeszuschuss beantragt werden. 

→ Aus technischen Gründen muss in den Feldern „Kofinanzierung aus privaten Stiftungen und 
Sponsoren“ und „Eigenmittel“ bei Nichtvorhandensein mindestens eine „0“ eingetragen werden.  

→ Um Verzögerungen und Probleme bei der Abwicklung und Abrechnung zu vermeiden, ist es 

dringend zu empfehlen, innerhalb des Gesamtprojekts eine möglichst klare Abgrenzung der 

Maßnahmen vorzunehmen. Auch hier bitten wir um eine rechtzeitige Vorabstimmung mit der 

Geschäftsstelle, um dies im Einzelfall prüfen zu können. 

 

Datenschutz 

→ Datenschutz ist wie immer wichtig. Hier müssen vier Klauseln bestätigt werden, ist dies nicht der 

Fall, kann der Antrag nicht abgeschickt werden. 
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Abschicken 

→ Zu guter Letzt muss der Antrag gespeichert und abgeschickt werden. Einmal eingereichte Anträge 

können nicht mehr bearbeitet werden! 

 

→ Anträge können hier zur späteren Weiterbearbeitung auch nur zwischengespeichert werden. 

Wollen Sie nur zwischenspeichern, darf die Checkbox jedoch nicht angekreuzt werden. Das heißt: 

 

Zum Antrag zwischenspeichern und später weiterbearbeiten: nur „zur späteren Bearbeitung 

speichern“ klicken 

 

 

 

Um den Antrag einzureichen: Checkbox ankreuzen + „Antrag einreichen“ klicken 

 
 

→ Bitte beachten: Nach dem Klick auf „zur späteren Bearbeitung speichern / Antrag einreichen“ kann 

es eine Weile dauern, bis alle Daten verarbeitet sind. Bitte warten und nicht nochmals klicken. 

 

Verwendung von Logos für Veröffentlichungen 

Das Logo des LaFT BW sowie der gesamte Downloadbereich stehen fortan im internen Bereich der 

digitalen Antragsverwaltung zur Verfügung. 

Wenn Sie in der digitalen Antragsverwaltung angemeldet sind, haben Sie über den Reiter 

„Downloads“ Zugriff auf den neuen internen Downloadbereich. Dort sind nicht nur unser Logo, 

sondern alle weiteren Formulare wie Anleitungen und Vorlagen wie gehabt sowie das Logo des MWK 

in verschiedenen Formaten zu finden.  

Alle wichtigen Informationen zur Veröffentlichung und der Verwendung der Logos sind im 

Hinweisblatt „Hinweise für Veröffentlichungen“ im Downloadbereich zu finden.  

Weitere Anfragen zur Veröffentlichung oder zur Verwendung der Logos sind bitte an 

presse@laftbw.de zu richten.   
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